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Verändert sıch die katholische Moral?
Der Gedanke, daß sich die Moral verändern onne,  . und garl die atholische Moral,
bereitet nich:  er weniıigen einige Mühe und auch gewiß Besorgnis hervor. Ke  1ne
Schwierigkeit macht uns, Fortgang naturwissenschaftlicher Forschung sich
U Sser Weltbild wandelt, denn glauben WIr, eın solcher betrifft den Men-
schen nich  er unmittelbar.
ber die (e) Ist G1 icht das Feststehende, das Sicherste, W  Va 5 bt? Existiert
icht eın Sittengesetz, alle Menschen verbindlich, und muß icht die Annahme
eiNer Möglichkeit des Wandels der Moral die absolute e| des Sittengesetzes 1n
rage stellen Und VOT allem eine Moral, die sich auf eine JI} Gott celber gegebene
Offenbarung stützt, wıe soll G1@e sich wandeln? M  S n}  t, 1  rA  'V  C  O  .  ) sich eın solcher Wandel
feststellen läßt, dieser Wandel des unwandelbar Vorgestellten bfall und Auflösung
und nicht Fortschritt der sittlichen Erkenntnis, nicht adäquatere Erfassung des

edeuten Denn Wa eine religiös fundierte Moral anders alc dem Willen
Gottes entsprechen, und ist nicht Gott und Se1in heiliger Wile, der dem Menschen
z sittlichen Gesetz wird, ewlg, unverrückbar, unwandelbar? Wer etwa Vorträgen
und Referaten VOT katholischen Christen versucht at, die euen  D Aspekte der kirch-
lichen Ehemoral aufzuzeigen und dami  er auch notwendigerweise die lehrgeschichtliche
ung dieser brage behandeln mußte, wird die Erfahrung gemacht haben,

eigentlich nich  ebr die Argumentation und die Ergebnisse einer solchen ÄArgu-
mentatıon das Befremden der Zuhörer hervorrief, sondern die nicht übersehende
Tatsache, sich diesem Lehrpunkte +atsächlich ein Wandel feststellen läßt Die
Tatsache des andels ist eigentlich viel schwieriger hinzunehmen als das Ergebnis
dieses Wandels.
Es S sich B-  re bestreiten, sich de facto Veränderungen der moralischen Lehr-
tradition der Kirche aufweisen assen, die katholische ora hat sich also geändert, und
diese öglichkeit ist auch die Zukunft nich  . d Dr1071 auszuschließen.
efaß HLan sich etwa mit der ehrgeschichte der Ehemoral, und das ist ja im deutsch-
sprachigen aum sehr intensiv geschehen, dann wird man nicht unbedeutenden Lehr-
punkten eine die gesamte Lehrentwicklung urchlaufende sentent:;a cCOomMmMUNIS vermissen,

wird dann die B-  r geringen Unters: zwischen dem, was der christlichen
Frühzeit und Kirchenväter-Periode oder der und Hochscholastik oder der begin-
nenden euzeit, und dem, gegenwärtig innerhalb der Ehemoral als ittlich rlaubt und
wWas als sittlich verwertflich beurteilt wird, icht ersehen können. Will Inan_n diese Ent-
wicklung nicht als eın aktis kluges gsgefecht VOT der normatıven Kraft des Fakti-
schen deuten, kann Ha den der 61}  en Normen nı VOo ıner  z tieferen und
umfassenderen Erkenntnis menschlicher Geschlechtlichkeit her verstehen.
Die Beispiele ® sich eliebig vermehren. Wenn etw. Thomas VOo  » Aquin iın offensichtli-
cher Abhängigkeit von Aristoteles, STa in der Zweigestaltigkeit der Geschlechter gleichwer-
tige differentielle Formen der ıinen  —+ Species ens! zZu rblicken, die männliche Form des
Menschseins ZUTr Idealform tatıwmert, und SOM die patriarchalische Struktur der Familie
als die es entsprechende Ordnungsges der Familie iegt A}  1er gewiß

wesentlicher Unterschied dem partnerschaftlichen eitbild, n welchem sich heute
zZzu B  . auch katholische eleute orjentieren.
Oder Han den an 1  in den Quaestiones de Fide der Summa eologica den Häretikern

Sa vVvVon Thomas verweigerte Toleranz und n die Aussagen des I1 aticanums
ber die Religionsfreih: Man macht sich auch le!  t, wenn man ier VvVon ıner
kontinuierlichen Lehrentwicklung sprechen will. Gelbst noch die Aussagen des Papstes
Pius und die Erklärung ber die Religionsfreiheit, — dort die Toleranz als Duldung
eines kleineren Übels der Vermeidung ines  b# größeren Übels interpretiert und
entsprechend begründet, hier wird Religionsfreiheit als eın Grundrecht des
Menschen erklärt, stehen einander ziemlich kontradiktorisch gegenüber.
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Verändert sich die katholische Moral? 
Der Gedanke, daß sich die Moral verändern könne, und gar die katholische Moral, 
bereitet nicht wenigen einige Mühe und ruft auch gewiß Besorgnis hervor. Keine 
Schwierigkeit macht es uns, daß im Fortgang naturwissenschaftlicher Forschung sich 
unser Weltbild wandelt, denn so glauben wir, ein solcher Wandel betrifft den Men­
schen nicht unmittelbar. 
Aber die Moral! Ist sie nicht das feststehende, das Sicherste, was es gibt? Existiert 
nicht ein Sittengesetz, für alle Menschen verbindlich, und muß nicht die Annahme 
einer Möglichkeit des Wandels der Moral die absolute Geltung des Sittengesetzes in 
Frage stellen 7 Und vor allem eine Moral, die sich auf eine von Gott selber gegebene 
Offenbarung stützt, wie soll sie sich wandeln? Muß nicht, wo sich ein solcher Wandel 
feststellen läßt, dieser Wandel des unwandelbar Vorgestellten Abfall und Auflösung 
und nicht Fortschritt in der sittlichen Erkenntnis, nicht adäquatere Erfassung des 
Sittlichen bedeuten? Denn was will eine religiös fundierte Moral anders als dem Willen 
Gottes entsprechen, und ist nicht Gott und sein heiliger Wille, der dem Menschen 
zum sittlichen Gesetz wird, ewig, unverrückbar, unwandelbar? Wer etwa in Vorträgen 
und Referaten vor katholischen Christen versucht hat, die neuen Aspekte der kirch­
lichen Ehemoral aufzuzeigen und damit auch notwendigerweise die lehrgeschichtliche 
Entwid<lung in dieser Frage behandeln mußte, wird die Erfahrung gemacht haben, 
daß eigentlich nicht die neue Argumentation und die Ergebnisse einer solchen Argu­
mentation das Befremden der Zuhörer hervorrief, sondern die nicht zu übersehende 
Tatsache, daß sich in diesem Lehrpunkte tatsächlich ein Wandel feststellen läßt. Die 
Tatsache des Wandels ist eigentlich viel schwieriger hinzunehmen als das Ergebnis 
dieses Wandels. 
Es läßt sich nicht bestreiten, daß sich de facto Veränderungen in der moralischen Lehr­
tradition der Kirche aufweisen lassen, die katholische Moral hat sich also geändert, und 
diese Möglichkeit ist auch für die Zukunft nicht a priori auszuschließen. 

Befaßt man sich etwa mit der Lehrgeschichte der Ehemoral, und das ist ja im deutsch­
sprachigen Raum sehr intensiv geschehen, dann wird man in nicht unbedeutenden Lehr­
punkten eine die gesamte Lehrentwid<lung durchlaufende sententia communis vermissen, 
man wird dann die nicht geringen Unterschiede zwischen dem, was in der christlichen 
Frühzeit und Kirchenväter-Periode oder in der Früh- und Hochscholastik oder in der begin­
nenden Neuzeit, und dem, was gegenwärtig innerhalb der Ehemoral als sittlich erlaubt und 
was als sittlich verwerflich beurteilt wird, nicht übersehen können. Will man diese Ent­
wid<lung nicht als ein taktisch kluges Rückzugsgefecht vor der normativen Kraft des Fakti­
schen deuten, so kann man den Wandel der sittlichen Normen nur von einer tieferen und 
umfassenderen Erkenntnis menschlicher Geschlechtlichkeit her verstehen. 
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Wenn etwa Thomas von Aguin in offensichtli­
cher Abhängigkeit von Aristoteles, statt in der Zweigestaltigkeit der Geschlechter gleichwer­
tige differentielle Formen der einen Species Mensch zu erblicken, die männliche Form des 
Menschseins zur Idealform statuiert, und somit die patriarchalische Struktur der Familie 
als die Gottes Willen entsprechende Ordnungsgestalt der Familie lehrt, so liegt hier gewiß 
ein wesentlicher Unterschied zu dem partnerschaftlichen Leitbild, an welchem sich heute 
zu Recht auch katholische Eheleute orientieren. 
Oder man den an die in den Quaestiones de Fide der Summa Theologica den Häretikern 
grundsätzlich von Thomas verweigerte Toleranz und an die Aussagen des II. Vaticanums 
über die Religionsfreiheit. Man macht es sich auch zu leicht, wenn man hier von einer 
kontinuierlichen Lehrentwicklung sprechen will. Selbst noch die Aussagen des Papstes 
Pius XII. und die Erklärung über die Religionsfreiheit, - dort wird die Toleranz als Duldung 
eines kleineren Obels zugunsten der Vermeidung eines größeren Obels interpretiert und 
entsprechend begründet, hier wird die Religionsfreiheit ganz schlicht als ein Grundrecht des 
Menschen erklärt, - stehen einander ziemlich kontradiktorisch gegenüber. 
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Es lassen sich natürlich viele rüunde anführen dafür, wıe zZ.u diesen rrtümern kam
und w  { der Weg ZUT: ittlichen Wahrheit in den entsprechenden Fragen lang
Uun: schmerzvoll WAarT, und läßt sich KaMNZ allgemein SaHeN, daß die Wahrheitsfindung

allen Wissenschaften, icht MUurTr den theologischen, e1ne mühevolle Angelegenheit
S21., Wenn etiw: eın Chirurg heute über einen Friedhoft gehen müßte, auf dem alle
diejenigen bestattet liegen, die unzureichender chirurgischer Möglichkeiten Frü-
herer Jahrhunderte vorzeitig ZUu Tode kamen, es e dieser Weg wahrscheinlich icht

lagen und Wochen schaffen. Eine SO. vorläufige Antwort mag eın wenig beru-
higen, S1Ee überzeugt doch letzten es icht ganlz, Denn ın diesem etzten Beispiel
handelt sich doch Jediglich L11 eıne menschliche Angelegenheit, innerhalb der
Theologie aber WIT! mit Berufung auf Gott gefordert, Ina  - stellt etwas als Willen
Gottes hin, \  VW  V  /as auf enschliche FEinsicht gegründet WAar.

D  hese bittere Erkenntnis, die kirchliche Moral nicht ] VWege der Wahrheit
wandelt ist, sondern auch Irrwege beschritten hat (sicherlich bester Absicht), macht
die Theologie und die Kirche heute für ein! sittliche und religiöse Forderung höchst
aufgeschlossen: cie Grenzen ihrer Aussagemöglichkeiten exakter rAN beachten, als das
in trüheren Zeiten der Vom Willen Gottes sprechen ist eine höchst gefähr-
iche Angelegenheit. ber gerade 1es5 ist und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben
der kirchlichen Lehrverkündigung, diesen Willen Gottes den Menschen jeder Zeit
vermitteln. Die Kirche kann csich des Auftrages, 1e Gebote Gottes verkündigen,
nicht entledigen, und VO immer 61e diesem Auftrag entspricht, da vermittelt 61e dem
Gewissen des gläubigen Christen unverfälscht den Willen Gottes. Würde in dieser
Vermittlung des illens Gottes an  g das Gewissen des einzelnen Katholiken ıne unge-
bührliche Bevormundung des Gewissens cehen wollen, O ließe sich dieser FEinwand
icht VOon der Gewissensauffassung her entkräften, sondern lediglich VvVon dem zugrund-
jegenden Kirchenverständnis her
Der 1n der katholischen irche glaubende Christ kann eine kirchliche Autorität mit
einer gewissensverbindlichen Weisungsvollmacht HUr deshalb respektieren, weil die
Möglichkeit soölcher Autorität bereits e1iner glaubensmäßigen und gewissensmäßigen
Vorentscheidung anerkannt hat. Und solche Anerkennung ist ZU) möglich, weil
grundsätzlich und gemein keinen Widerspruch zwischen Gewissen und kirchlicher
Autorität u sehen vermaß. Im Finzelfall kann das allerdings durchaus der se1in,
ja kann auch eın solcher Einzelfall für einen Katholiken eine colch grundsätzliche
Bedeutung erlangen, laf überhaupt nicht mehr e5se Relation zwischen seinem
Gewissen und der kirchlichen Autorität sich bejahen zZzu können glaubt. Es
D, eıne rage sein, nicht Wi Menschen dem aum der katholischen
Kirche emigrıjert SIN  d, weil S1e sich nich  er der Lage sahen, das v die che
Kirche ezug auf die Ehemoral ehrte, mıt ihrem Gewissen vereinbaren, oder
anders formuliert: 611e dies, als Wille Gottes verkündet wurde, icht als WiHlen
Gottes akzeptieren konnten
Wie kann das Vertrauen ZUTXT Kirche und zZz.u ihrer Legitimation, den Willen Gottes zZu

verkünden, ungeschmälert erhalten bleiben, Venn G1e heute etwas anderes alc Willen
(Gottes ausgibt als gestern und durch Jahrhunderte hindurch? Das ist Ja die durchaus
ernst ZU nehmende SDorge, die die Minderheit innerhalb der Päpstlichen Kommission
für Geburtenregelung edrän:
In dem Otum der Minderheit es mMan: „Wenn die Kirche jetz! zugeben würde, ldaß die
überkommene Lehre nicht länger von Gültigkeit ware, eıne Lehre, die 15
+r  gsten Jahre mit immer eindringlicherem Ernst verkündet und versichert wurde, dann
muß stark werden, P}  laß  8 ihre Autorität in beinahe allen sittlichen und dogmati-
chen Fragen geschädigt wird. Denn gibt wenige sittliche Wahrheiten, die beständig,
feier wWIe 5 schien, ndgültig erklärt wurden wıe diese, für die jetz! rasch 'org!
schlagen WITF'!  d, S1e in Gegenteil verändern.“”

Es lassen sich natürlich viele Gründe anführen dafür, wie es zu diesen Irrtümern kam 
und warum der Weg zur sittlichen Wahrheit in den entsprechenden Fragen so lang 
und schmerzvoll war, und es läßt sich ganz allgemein sagen, daß die Wahrheitsfindung 
in allen Wissenschaften, nicht nur in den theologischen, eine mühevolle Angelegenheit 
sei. Wenn etwa ein Chirurg heute über einen Friedhof gehen müßte, auf dem alle 
diejenigen bestattet liegen, die wegen unzureichender chirurgischer Möglichkeiten frü­
herer Jahrhunderte vorzeitig zu Tode kamen, es wäre dieser Weg wahrscheinlich nicht 
in Tagen und Wochen zu schaffen. Eine solche vorläufige Antwort mag ein wenig beru­
higen, sie überzeugt doch letzten Endes nicht ganz. Denn in diesem letzten Beispiel 
handelt es sich doch lediglich um eine menschliche Angelegenheit, innerhalb der 
Theologie aber wird mit Berufung auf Gott gefordert, man stellt etwas als Willen 
Gottes hin, was auf menschliche Einsicht gegründet war. 

Diese bittere Erkenntnis, daß die kirchliche Moral nicht nur Wege der Wahrheit ge­
wandelt ist, sondern auch Irrwege beschritten hat· (sicherlich in bester Absicht), macht 
die Theologie und die Kirche heute für eine sittliche und religiöse Forderung höchst 
aufgeschlossen: die Grenzen ihrer Aussagemöglichkeiten exakter zu beachten, als das 
in früheren Zeiten der Fall war. Vom Willen Gottes sprechen ist eine höchst gefähr­
liche Angelegenheit. Aber gerade dies ist und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben 
der kirchlichen Lehrverkündigung, diesen Willen Gottes den Menschen jeder Zeit zu 
vermitteln. Die Kirche kann sich des Auftrages, die Gebote Gottes zu verkündigen, 
nicht entledigen, und wo immer sie diesem Auftrag entspricht, da vermittelt sie dem 
Gewissen des gläubigen Christen unverfälscht den Willen Gottes. Würde man in dieser 
Vermittlung des Willens Gottes an das Gewissen des einzelnen Katholiken eine unge­
bührliche Bevormundung des Gewissens sehen wollen, so ließe sich dieser Einwand 
nicht von der Gewissensauffassung her entkräften, sondern lediglich von dem zugrund­
liegenden Kirchenverständnis her. 

Der in der katholischen Kirche glaubende Christ kann eine kirchliche Autorität mit 
einer gewissensverbindlichen Weisungsvollmacht nur deshalb respektieren, weil er die 
Möglichkeit solcher Autorität bereits in einer glaubensmäßigen und gewissensmäßigen 
Vorentscheidung anerkannt hat. Und solche Anerkennung ist nur möglich, weil er 
grundsätzlich und allgemein keinen Widerspruch zwischen Gewissen und kirchlicher 
Autorität zu sehen vermag. Im Einzelfall kann das allerdings durchaus der Fall sein, 
ja es kann auch ein solcher Einzelfall für einen Katholiken eine solch grundsätzliche 
Bedeutung erlangen, daß er überhaupt nicht mehr diese Relation zwischen seinem 
Gewissen und der kirchlichen Autorität für sich bejahen zu können glaubt. Es kann 
z. B. keine Frage sein, daß nicht wenige Menschen aus dem Raum der katholischen 
Kirche emigriert sind, weil sie sich nicht in der Lage sahen, das was die amtliche 
Kirche in bezug auf die Ehemoral lehrte, mit ihrem Gewissen zu vereinbaren, oder 
anders formuliert: daß sie dies, was als Wille Gottes verkündet wurde, nicht als Willen 
Gottes akzeptieren konnten. 

Wie kann das Vertrauen zur Kirche und zu ihrer Legitimation, den Willen Gottes zu 
verkünden, ungeschmälert erhalten bleiben, wenn sie heute etwas anderes als Willen 
Gottes ausgibt als gestern und durch Jahrhunderte hindurch? Das ist ja die durchaus 
ernst zu nehmende Sorge, die die Minderheit innerhalb der Päpstlichen Kommission 
für Geburtenregelung bedrängt. 

In dem Votum der Minderheit liest man: ,,Wenn die Kirche jetzt zugeben würde, daß die 
überkommene Lehre nicht länger von Gültigkeit wäre, eine Lehre, die bis in die aller­
jüngsten Jahre mit immer eindringlicherem Ernst verkündet und versichert wurde, dann 
muß stark befürchtet werden, daß ihre Autorität in beinahe allen sittlichen und dogmati­
schen Fragen geschädigt wird. Denn es gibt wenige sittliche Wahrheiten, die so beständig, 
feierlich und, wie es schien, endgültig erklärt wurden wie diese, für die jetzt so rasch vorge­
schlagen wird, sie in ihr Gegenteil zu verändern." 
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Nal hier Klarheit gewinnen, hiltt Ur PINe Besinnung auf die verschiedenen
en, denen 1e Kirche und auch die Moraltheologie ihr Wissen um das Oitt-
liche schöpft. Die ei1ine ue| ist die Offenbarung, und W  ( arum die irche Gebote
und Verbote verkündet, die direkt und wörtlich der Offenbarung begegnen,
efwa das ebot der (;ottes- und Nächstenliebe, da ist S  > katholischen Christen eine
Gewissenszustimmung gefordert, wıe G1e Gott gegenüber gebührt. Es gibt der ffen-
barung also eiıne Vielzahl sittlicher Weisungen, clie für den offenbarungsgläubigen
Menschen zweifelsfrei als Wille Gottes gelten. SO csind allem die Worte und das
Beispiel Jesu dem, der sich für die Nachfolge Jesu entscheidet, sicherlich e1N€e feste
Richtschnur S5e1in un, und die innere Angleichung N den Geist Jesu ermöglicht
vielen Situationen des Lebens auch e1ne eindeutige Antwort auf die rage und clas
ebet „Was du, Herr, das ich o112%
Andererseits bildet das Ethos der Offenbarung icht einen exX von Einzelvorschrif-
ten für alle Lebensbereiche, giDt auch ethische ragen, die den modernen Menschen
bedrängen, auf die eine Antwort der Offenbarung findet. Ist damit S  — gesagt,

£ür diese ethischen Fragen, bezug auf welche die Offenbarung eıne Aussage
macht, eine Antwort überhaupt icht möglich sel, daß also hier der Gottes orund-
sätzlich unauffindbar ce1?
Hier ıst die Überzeugung katholischen ens, der Mensch a1ıch un  3

eızgenem Vermögen ohne gnadenhafte Erleuchtung 1m Glauben ıttliche Wahrheiten
erkennen kann. Die Vernunft wird also nach dem katholische Verständnis der christ-
lichen Gittlichkeit als eine relativ eigenständige Erkenntnisquelle Bereich der
christlichen Sittlichkeit gewertet. Diese Überzeugung WIT'! SOSar als eine Glaubens-
überzeugung bezeichnet werden n. kann csich auf den locus classicus
Köm. 2 berufen wıe auch auf die Tatsache, die Bezeugung 1Nes geltenden Natur-
gesetzes oder Naturrechts durch die Kirche solchen Weise geschieht, Nanl
annehmen muß, die e11nN€es Naturrechtes ist Glaubensüberzeugung. Damit ist
natürlich nich:  en gesagt, auch ede naturrechtliche Aussage als SO e1ne Tau-
bensaussage 6€@l1.
ber kann tragen, und SC WIT heute auch katholischen Raum gefragt
ist der Christ denn überhaupt, dem der Herr selbst den illen Gottes verkündet hat,
noch auf das natürliche Sittengesetz angewiesen, 11 erfahren, 1c_ Gott vVon ihm
fordert? In der Formulierung von arl Barth lautet das „Mag eine lex ae
geben, der I15 ist icht auf scie angewilesen, ihm ist der Wille Gottes anderswo und
deutlicher und zuverlässiger kundgetan, nämlich 1mM Werk und Wort Jesu Chris
Es läßt sich icht bestreiten, heute auch unter katholischen eologen csich eiıne
gewisse Skepsis verbreitet gegenüber dem naturrechtlichen en D  1e5e Skepsis
mMag csich auf die materialen Ausformungen naturrechtlicher Normen der ergangen-
eit gründen und ıst insofern einem gewlissen Teil durchaus berechtigt, collte aber
Cliese Skepsis sich auf cClie Möglichkeit vernunftgemäßer Gittlichkeitserkenntnis über-
haupt erstrecken, SC{ WAar:  S das Ende e1in allgemeiner Moralskeptizismus.
Die Einbeziehung philosophisch-ethischen Denkens iın die Moraltheologie als eologische
Wissenschaft ist  4 eine unaufgebbare katholische Position. gibt großartige Beispiele der
Theologiegeschichte für die Fruchtbarkeit eines csoölchen Ansatzes, eIw. die Einbeziehung
gesamten Tugendle des Aristoteles die Theologische Summe des Aquinaten. Überall
dort also, wWOoO auch außerhalb des umes der Offenbarung absolute sittliche Erkenntnis
eWONNEN WITN  d, da muß der katholische Christ bereit sein, einer solchen Erkenntnis
zuzustimmen, ja S10 ist Erkenntnis des Willens es
Fs ist  : SO 1ne der wichtigsten und schönsten Aufgaben der eologie, das S5pezifisch-Christ iche auf eın gemein enschliches hin Jebendig Zu eziehen, das gilt auch für die
Moraltheologie. So kann auch der heutige Moraltheologe viel lernen ELW 7on der peziellen

des Nicolai ann, un uUNSeTe Moralhandbücher würden mehr echter Q1tf-
licher Erkenntnis gewinnen, ware diese Bezugnahme auf die philosophische intensiver
und Jebendiger. Denn auch wWwo der philosophische Fthiker nicht ausı  ich und bewußt nach
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Will man hier Klarheit gewinnen, so hilft nur eine Besinnung auf die verschiedenen 
Quellen, aus denen die Kirche und auch die Moraltheologie ihr Wissen um das Sitt­
liche schöpft. Die eine Quelle ist die Offenbarung, und wo darum die Kirche Gebote 
und Verbote verkündet, die uns direkt und wörtlich in der Offenbarung begegnen, 
etwa das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe, da ist vom katholischen Christen eine 
Gewissenszustimmung gefordert, wie sie Gott gegenüber gebührt. Es gibt in der Offen­
barung also eine Vielzahl sittlicher Weisungen, die für den offenbarungsgläubigen 
Menschen zweifelsfrei als Wille Gottes gelten. So sind vor allem die Worte und das 
Beispiel Jesu dem, der sich für die Nachfolge Jesu entscheidet, sicherlich eine feste 
Richtschnur für sein Tun, und die innere Angleichung an den Geist Jesu ermöglicht in 
vielen Situationen des Lebens auch eine eindeutige Antwort auf die Frage und das 
Gebet: ,,Was willst du, Herr, das ich tun soll?" 
Andererseits bildet das Ethos der Offenbarung nicht einen Kodex von Einzelvorschrif­
ten für alle Lebensbereiche, es gibt auch ethische Fragen, die den modernen Menschen 
bedrängen, auf die er keine Antwort in der Offenbarung findet. Ist damit nun gesagt, 
daß für diese ethischen Fragen, in bezug auf welche die Offenbarung keine Aussage 
macht, eine Antwort überhaupt nicht möglich sei, daß also hier der Wille Gottes grund­
sätzlich unauffindbar sei? 
Hier ist es nun die Oberzeugung katholischen Denkens, daß der Mensch auch aus 
eigenem Vermögen ohne gnadenhafte Erleuchtung im Glauben sittliche Wahrheiten 
erkennen kann. Die Vernunft wird also nach dem katholischen Verständnis der christ­
lichen Sittlichkeit als eine relativ eigenständige Erkenntnisquelle im Bereich der 
christlichen Sittlichkeit gewertet. Diese Oberzeugung wird sogar als eine Glaubens­
überzeugung bezeichnet werden müssen. Dafür kann man sich auf den locus classicus 
Röm. 2 berufen wie auch auf die Tatsache, daß die Bezeugung eines geltenden Natur­
gesetzes oder Naturrechts durch die Kirche in einer solchen Weise geschieht, daß man 
annehmen muß, die Geltung eines Naturrechtes ist Glaubensüberzeugung. Damit ist 
natürlich nicht gesagt, daß auch jede naturrechtliche Aussage als solche eine Glau­
bensaussage sei. 
Aber so kann man fragen, und so wird heute auch im katholischen Raum gefragt: 
ist der Christ denn überhaupt, dem der Herr selbst den Willen Gottes verkündet hat, 
noch auf das natürliche Sittengesetz angewiesen, um zu erfahren, was Gott von ihm 
fordert? In der Formulierung von Karl Barth lautet das so: ,,Mag es eine lex naturae 
geben, der Christ ist nicht auf sie angewiesen, ihm ist der Wille Gottes anderswo und 
deutlicher und zuverlässiger kundgetan, nämlich im Werk und im Wort Jesu Christi:' 
Es läßt sich nicht bestreiten, daß heute auch unter katholischen Theologen sich eine 
gewisse Skepsis verbreitet gegenüber dem naturrechtlichen Denken. Diese Skepsis 
mag sich auf die materialen Ausformungen naturrechtlicher Normen der Vergangen­
heit gründen und ist insofern zu einem gewissen Teil durchaus berechtigt, sollte aber 
diese Skepsis sich auf die Möglichkeit vernunftgemä.ßer Sittlichkeitserkenntnis über­
haupt erstrecken, so wäre das Ende ein allgemeiner Moralskeptizismus. 

Die Einbeziehung philosophisch-ethischen Denkens in die Moraltheologie als theologische 
Wissenschaft ist eine unaufgebbare katholische Position. Es gibt großartige Beispiele der 
Theologiegeschichte für die Fruchtbarkeit eines solchen Ansatzes, etwa die Einbeziehung der 
gesamten Tugendlehre des Aristoteles in die Theologische Summe des Aquinaten. überall 
dort also, wo auch außerhalb des Raumes der Offenbarung absolute sittliche Erkenntnis 
gewonnen wird, da muß der katholische Christ bereit sein, einer solchen Erkenntnis 
zuzustimmen, ja sie ist für ihn Erkenntnis des Willens Gottes. 
Es ist sogar eine der wichtigsten und schönsten Aufgaben der Theologie, das . Spezifisch­
Christliche auf ein allgemein Menschliches hin lebendig zu beziehen, das gilt auch für die 
Moraltheologie. So kann auch der heutige Moraltheologe viel lernen etwa von der Speziellen 
Wertlehre des Nicolai Hartmann, und unsere Moralhandbücher würden mehr an echter sitt­
licher Erkenntnis gewinnen, wäre diese Bezugnahme auf die philosophische Ethik intensiver 
und lebendiger. Denn auch wo der philosophische Ethiker nicht ausdrü<:klich und bewußt nach 
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dem illen Gottes sucht, erfaß er doch da, wo aDbsolute ittliche Einsichten gewinnt,
de Facto den Willen Gottes.
Es gibt allerdings eine Grenze, eine unüberschreitbare Grenze die Moraltheologie
und auch die kirchliche Verkündigung der Gittenlehre ihrer Bezugn: auf das
allgemein Menschliche, atıf die philosophische dieser Bezugnahme darf das
Spezifisch-Christliche -  e verloren gehen, darf das Naturrechtlich Normuierte nıicht
einen solchen Gtellenwert eingeraumt erhalten, das Spezifisch-Christliche

die Verwirklichung des Christlichen SUZUSapEN belanglos wird. Anders ausgedrückt:
EC ich Christ bin, sSeın will, das entscheidet sich nicht Dr1mar gegenüber meıner
Stellungnahme zZu naturrechtlichen Normen, hinsichtlich deren materijalen Gehalts,
sondern das entscheide: sich gegenüber der Offenbarung. Wo immer philosophisch-
ethischen Einsichten, und das sind naturrechtliche Normen, nicht mehr und -  er weniı-
gCI, eın Kang zugebilligt wird, der SIe SOZUSagEN U Status contessionis erhebt, da
geschieht der große Sündenfall der Moraltheologie, und vVon dieser beeinflußt auch
der kirchlichen Lehrverkündigung. Wenn richtig sehen, bezieht VO  » daher die
Skepsis gegenüber dem Naturrecht ihre äftigsten Impulse, aber zugleich auch das
Bemühen der Moraltheologie, stärker bisher das Ethos der Offenbarung den
Mittelpunkt stellen.
Wandelt sich die katholische Moral? Vielleicht wird INaıl gerade diesem Punkte Al
ehesten einen Wandel erwarten dürfen, Ja von Voraussetzungen her ETWaTt-
ten mMuUussen.  ae Ein Blick die Tradition der Moraltheologie zeigt, wıe V1e|  ] an Mühen
aufgebracht worden sind, auf dem Wege der ernun: cit+tliche Erkenntnis zZzUu erlangen:

der Lehre Vom gerechten Krieg, der exual- und Ehemoral, dem Traktat De
Justitia, der en Es w  FAr Ja allen Zeiten das Bestreben der Moral-
theologen, auf die Lebensfragen der Menschen einzugehen und Hilfen bieten.
icht ımmer aber gelan Nanl 21uch zu einer einhelligen Auffassung, die VeLi-
schiedensten Lehrpositionen wurden vertreten, Auseinandersetzungen geklärt,
anchmal auch ohne Nan ZUu einer ententia COMMUNILS gelangte. Die heute SO

geläufige Redewendung, die katholische Moraltheologie Sagt dies und as, ist eigent-
erst sehr jungen Datums, WIT'!  d erst öglich Von dem Zeitpunkt anl, da die

amtliche Kirche beginnt, csich mit gewissen Auffassungen zu identifizieren und diese
alc offizielle Kirchenlehre ZUu verkünden. Bis konnte vV{( einer der katho-
lischen irche herrschenden und von einer abweichenden einung sprechen. ber
auch die abweichende einung hatte noch ihre Legitimation, insofern S1e sich als das
Resultat ernsthaften Mühens ul cittliche Erkenntnis innerhalb des vVvonl der ften-
barung freigehaltenen aumes der Vernunftserkenntnis verstehen durfte.
Hier hatte dann auch Gewissensentscheidung eigentlich noch ihren guten Sinn. Gewis-
sensentscheidung bedeutete da icht clie Akzeptierung eines nach allen Geiten
voll abgeschlossenen Systems, also e1ne Entscheidung, die sich ILUT oder SE das
Gesamtsystem entscheiden konnte, sondern hier mußte sich mıit den Argumenta-
onen der einzelnen Autoren auseinandersetzen, prüfen und werten, und auch cdas
Risiko, das jeder sittlichen Entscheidung anhaftet, mitzuübernehmen egreit sSe1N.  a
Kann mMan sich angesichts des Harrens vieler Katholiken auf den Spruch des Papstes

Sachen emoral des erwehren, der orwurf der Heteronomie, nich!  Sr selten
gegenüber der katholischen oral erhoben, habe doch eine gewisse Berechtigung? Wenn

die Gewissensentscheidungen des atholische: Christen auf Bagatellfragen reduzieren
will, wWas darf Sonntag getan und nicht getan werden, VVaniu und wWann

nicht entschuldigt pflichtgemäß Besuch der Sonntagsmesse, dann sollte B-  P
mehr emphatisch S ewissensfreihei:; sprechen.
Das ehrliche Suchen und Ringen den Willen Gottes ist auch dem einzelnen Christen
aufgegeben, hier steht der Mor:  eologe nicht viel anders als der einzelne Christ.
Und dem > das Sn Erkenntnis ef] und sachlich geschieht, dem
Maı erweil sich auch der Kaum der Gewissensentscheidung für den katholischen Chri-
sten.
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dem Willen Gottes sucht, erfaßt er doch da, wo er absolute sittliche Einsichten gewinnt, 
de facto den Willen Gottes. 
Es gibt allerdings eine Grenze, eine unüberschreitbare Grenze für die Moraltheologie 
und auch für die kirchliche Verkündigung der Sittenlehre in ihrer Bezugnahme auf das 
allgemein Menschliche, auf die philosophische Ethik: in dieser Bezugnahme darf das 
Spezifisch-Christliche nicht verloren gehen, darf das Naturrechtlich Normierte nicht 
einen solchen Stellenwert eingeräumt erhalten, daß damit das Spezifisch-Christliche 
für die Verwirklichung des Christlichen sozusagen belanglos wird. Anders ausgedrückt: 
daß ich Christ bin, Christ sein will, das entscheidet sich nicht primär gegenüber meiner 
Stellungnahme zu naturrechtlichen Normen, hinsichtlich deren materialen Gehalts, 
sondern das entscheidet sich gegenüber der Offenbarung. Wo immer philosophisch­
ethischen Einsichten, und das sind naturrechtliche Normen, nicht mehr und nicht weni­
ger, ein Rang zugebilligt wird, der sie sozusagen zum status confessionis erhebt, da 
geschieht der große Sündenfall der Moraltheologie, und von dieser beeinflußt auch 
der kirchlichen Lehrverkündigung. Wenn wir richtig sehen, bezieht von daher die 
Skepsis gegenüber dem Naturrecht ihre kräftigsten Impulse, aber zugleich auch das 
Bemühen der Moraltheologie, stärker als bisher das Ethos der Offenbarung in den 
Mittelpunkt zu stellen. 

Wandelt sich die katholische Moral? Vielleicht wird man gerade in diesem Punkte am 
ehesten einen Wandel erwarten dürfen, ja von unseren Voraussetzungen her erwar­
ten müssen. Ein Blick in die Tradition der Moraltheologie zeigt, wie viel an Mühen 
aufgebracht worden sind, auf dem Wege der Vernunft sittliche Erkenntnis zu erlangen: 
in der Lehre vom gerechten Krieg, in der Sexual- und Ehemoral, in dem Traktat De 
lustitia, in der Politischen Ethik. Es war ja zu allen Zeiten das Bestreben der Moral­
theologen, auf die Lebensfragen der Menschen einzugehen und Hilfen zu bieten. 
Nicht immer aber gelangte man auch zu einer einhelligen Auffassung, die ver­
schiedensten Lehrpositionen wurden vertreten, in Auseinandersetzungen geklärt, 
manchmal auch ohne daß man zu einer sententia communis gelangte. Die uns heute so 
geläufige Redewendung, die katholische Moraltheologie sagt dies und das, ist eigent­
lich erst sehr jungen Datums, sie wird erst möglich von dem Zeitpunkt an, da die 
amtliche Kirche beginnt, sich mit gewissen Auffassungen zu identifizieren und diese 
als offizielle Kirchenlehre zu verkünden. Bis dahin konnte man von einer in der katho­
lischen Kirche herrschenden und von einer abweichenden Meinung sprechen. Aber 
auch die abweichende Meinung hatte noch ihre Legitimation, insofern sie sich als das 
Resultat ernsthaften Mühens um sittliche Erkenntnis innerhalb des von der Offen­
barung freigehaltenen Raumes der Vernunftserkenntnis verstehen durfte. 
Hier hatte dann auch Gewissensentscheidung eigentlich noch ihren guten Sinn. Gewis­
sensentscheidung bedeutete da nicht die globale Akzeptierung eines nach allen Seiten 
voll abgeschlossenen Systems, also eine Entscheidung, die sich nur für oder gegen das 
Gesamtsystem entscheiden konnte, sondern hier mußte man sich mit den Argumenta­
tionen der einzelnen Autoren auseinandersetzen, prüfen und werten, und auch das 
Risiko, das jeder sittlichen Entscheidung anhaftet, mitzuübernehmen bereit sein. 

Kann man sich angesichts des Harrens vieler Katholiken auf den Spruch des Papstes 
in Sachen Ehemoral des Eindrudcs erwehren, der Vorwurf der Heteronomie, nicht selten 
gegenüber der katholischen Moral erhoben, habe doch eine gewisse Berechtigung? Wenn 
man die Gewissensentscheidungen des katholischen Christen auf Bagatellfragen reduzieren 
will, was darf am Sonntag getan und was nicht getan werden, wann bin ich und wann bin 
ich nicht entschuldigt vom pflichtgemäßen Besuch der Sonntagsmesse, dann sollte man nicht 
mehr so emphatisch von Gewissensfreiheit sprechen. 
Das ehrliche Suchen und Ringen um den Willen Gottes ist auch dem einzelnen Christen 
aufgegeben, und hier steht der Moraltheologe nicht viel anders da als der einzelne Christ. 
Und in dem Maße das Mühen um sittliche Erkenntnis ernst und sachlich geschieht, in dem 
Maße erweitert sich auch der Raum der Gewissensentscheidung für den katholischen Chri­
sten. 
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liegt G völlig fern, hier die Möglichkeit einer allgemeingültigen cittlichen Er-
enntnis bestreiten wollen, wıie könnte das eın katholischer Moraltheologe auch!
ber die Moraltheologie heute hat gerade durch die historischen Forschungen gelernt,
dafß auch die Theologie leicht der Versuchung erliegen die gegebene Sozialverfas-
SUN| und die Gc1e  - tragenden nshtutionen und Normen naturrechtlich Äixieren wol-
len. Aber jede naturrechtliche Argumentation hat soweit Beweiskraft, wie
csachlichen ründe reichen.

ıst heute der Moraltheologie e1nNne ebhafte Diskussion clie grenzung des
naturrechtlichen Rahmens entstanden. Denn darüber sind WITr einıg, ©5
Grunde wenige Naturrechtsnormen gibt, und diese materialen Normen halt-

gesehen äußerst dürftig S11  d. Wer etwa die 10 Gebote hält, wWwenn die zweite
ate des Dekalogs als naturrechtlich geboten interpretieren will, der ist amit noch
kein cittlich hochstehender Mensch, der ISt lediglich kein Verbrecher. Das heißt, INd:  3
darf die christliche Sittlichkeit icht eingrenzen wollen auf die naturrechtliche Oitt-
lichkeit. Denn die naturrechtlichen Fragestellungen bleiben notwendig der Fragestellung
des Verbotenen und eDotenen verhaftet. ber über den Bereich des Verbotenen und
Gebotenen hinaus liegt der unendlich weıte erel! des sittlich Guten, des geratenen
Guten, liegt der unendlich weilte Bereich der sittlichen Werte.
Wenn die S Moralhandbüchern oft einen unangenehmen Geschmack zurück-
läßt, dann deshalb, weil &5 hier allzuof$tt und anchmal ziemlich ausschließlich 11} die
Frage, ist das noch erlaubt, ist cdas icht mehr erlaubt, geht, die rage der
Grenzziehung. muß aber der christlichen Moral mehr aran gelegen se1mn, daß der
naturrechtliche Rahmen ausgefüllt WIF|  d ausgefüllt wird durch e1n christli-
ches ochethos, das den Bereich des Naturrechtlichen weit hinter sich zurückläßt.
Es eibt heute der katholischen Kirche nhaltlich divergierende Lehrstandpunkte iber
materiale Naturrechtsnormen. Das bekannteste Beispiel ist die FEhemoral. Hier WEl -
den VOonNn „Castiı Connubii abweichende Lehrpositionen vertreten, Lehrpositionen, die
Z WLl nicht Für sich Anspruch nehmen können, den gleichen Verbindlichkeitsgrad miıt
csich £tühren WIEe eın päpstliches Lehrschreiben, aber *5 csind immerhin Lehrpositio-
g Von ..  M  annern, die nicht privatem Auttrag ehren und csich Gedanken machen,
sondern Auftrag der Kirche Das wird aller Voraussicht nach Zukunft noch
mehr geben. Und ich glaube, eine gewiisse Legitimität zZU einem ethischen Plu-
ralismus, einem ethischen Pluralismus auch InNnNer. der Kirche bt, insofern
außerordentlich schwierig ist, den naturrechtlichen Rahmen eindeutig ZzUu fassen. Ja,
ich s  de SORar die unscharfen Konturen des Rahmens BeIN auf nehmen, Venn
STa dieser ethischen Fixierung auf den naturrechtlichen Rahmen 1A11 mehr bestrebt
wäre, den eingegrenzten Innenraum sch aufzufüllen. aber auch
innerhalb der katholischen Kirche verschiedene Lösungen ethischer Grenzfragen vertret-
bar sein, dann y hier das Einzelgewissen einer echten ethischen Entscheidung
aufgerufen. Das letzten Endes aber Entscheidende r das Gewissen des Chri-
sten bereit ist, dieses Plus Freiheit sittlich und religiös bewältigen.

Es liegt uns völlig fern, hier die Möglichkeit einer allgemeingültigen sittlichen Er­
kenntnis bestreiten zu wollen, wie könnte das ein katholischer Moraltheologe auch! 
Aber die Moraltheologie heute hat gerade durch die historischen Forschungen gelernt, 
daß auch die Theologie leicht der Versuchung erliegen kann, die gegebene Sozialverfas­
sung und die sie tragenden Institutionen und Normen naturrechtlich fixieren zu wol­
len. Aber jede naturrechtliche Argumentation hat nur soweit Beweiskraft, wie ihre 
sachlichen Gründe reichen. 
Es ist heute in der Moraltheologie eine lebhafte Diskussion um die Abgrenzung des 
naturrechtlichen Rahmens entstanden. Denn darüber sind wir uns einig, daß es im 
Grunde nur wenige Naturrechtsnormen gibt, und daß diese materialen Normen inhalt­
lich gesehen äußerst dürftig sind. Wer etwa die 10 Gebote hält, wenn man die zweite 
Tafel des Dekalogs als naturrechtlich geboten interpretieren will, der ist damit noch 
kein sittlich hochstehender Mensch, der ist lediglich kein Verbrecher. Das heißt, man 
darf die christliche Sittlichkeit nicht eingrenzen wollen auf die naturrechtliche Sitt­
lichkeit. Denn die naturrechtlichen Fragestellungen bleiben notwendig der Fragestellung 
des Verbotenen und Gebotenen verhaftet. Aber über den Bereich des Verbotenen und 
Gebotenen hinaus liegt der unendlich weite Bereich des sittlich Guten, des geratenen 
Guten, liegt der unendlich weite Bereich der sittlichen Werte. 
Wenn die Lektüre von Moralhandbüchern oft einen unangenehmen Geschmack zurück­
läßt, dann deshalb, weil es hier allzuoft und manchmal ziemlich ausschließlich um die 
Frage, ist das noch erlaubt, ist das nicht mehr erlaubt, geht, d. h. um die Frage der 
Grenzziehung. Es muß aber der christlichen Moral mehr daran gelegen sein, daß der 
naturrechtliche Rahmen inhaltlich ausgefüllt wird, ausgefüllt wird durch ein christli­
ches Hochethos, das den Bereich des Naturrechtlichen weit hinter sich zurückläßt. 
Es gibt heute in der katholischen Kirche inhaltlich divergierende Lehrstandpunkte über 
materiale Naturrechtsnormen. Das bekannteste Beispiel ist die Ehemoral. Hier wer­
den von „Casti Connubü" abweichende Lehrpositionen vertreten, Lehrpositionen, die 
zwar nicht für sich in Anspruch nehmen können, den gleichen Verbindlichkeitsgrad mit 
sich zu führen wie ein päpstliches Lehrschreiben, aber es sind immerhin Lehrpositio­
nen von Männern, die nicht in privatem Auftrag lehren und sich Gedanken machen, 
sondern im Auftrag der Kirche. Das wird es aller Voraussicht nach in Zukunft noch 
mehr geben. Und ich glaube, daß es eine gewisse Legitimität zu einem ethischen Plu­
ralismus, einem ethischen Pluralismus auch innerhalb der Kirche gibt, insofern es 
außerordentlich schwierig ist, den naturrechtlichen Rahmen eindeutig zu fassen. Ja, 
ich würde sogar die unscharfen Konturen des Rahmens gern in Kauf nehmen, wenn 
statt dieser ethischen Fixierung auf den naturrechtlichen Rahmen man mehr bestrebt 
wäre, den eingegrenzten Innenraum ethisch aufzufüllen. Sollten aber in Zukunft auch 
innerhalb der katholischen Kirche verschiedene Lösungen ethischer Grenzfragen vertret­
bar sein, dann wäre hier das Einzelgewissen zu einer echten ethischen Entscheidung 
aufgerufen. Das letzten Endes aber Entscheidende wäre, daß das Gewissen des Chri­
sten bereit ist, dieses Plus .an Freiheit sittlich und religiös zu bewältigen. 
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